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Mitglieder-Info Nr. 51/2012 

 
Maßstäbe und Grundsätze für die Weiterentwicklung d er Qualität in der ambulanten 
und vollstationären Pflege 

hier: Vereinbarung über Einzelheiten des Verfahrens zur Übermittlung der Prüfberichte 
von unabhängigen Sachverständigen und Prüfinstitutionen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nach den Vereinbarungen über Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Quali-
tätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagement 
nach § 113 SGB XI in der vollstationären und ambulanten Pflege vom 27.05.2011 (siehe 
Internetseite des GKV Spitzenverbandes unter folgendem Link: www.gkv-
spitzenverband.de) haben die Vertragspartner nach § 113 SGB XI die Einzelheiten des 
Verfahrens zur Übermittlung der Prüfberichte von unabhängigen Sachverständigen und 
Prüfinstitutionen in gesonderter Vereinbarung zu regeln. 

Inzwischen hat uns der GKV-Spitzenverband mit Schreiben vom 06.09.2012 die entspre-
chende mittlerweile von allen Vereinbarungspartnern unterschriebene Vereinbarung über-
sandt. Leider hat sich das Unterschriftverfahren über einen längeren Zeitraum hingezo-
gen.  

Nach § 2 Abs. 2 der Vereinbarung sind die Prüfberichte über das Ergebnis der Qualitäts-
prüfungen innerhalb von 21 Tagen auch den zuständigen Trägern der Sozialhilfe zu über-
senden. 
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Nach § 5 Abs. 1 der Vereinbarung ist diese am 01.07.2011 in Kraft getreten. 

Ich habe die Vereinbarung als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


